
Die LVM Versicherungen stellen sich vor
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Münsteraner Impressionen

© LVM Versicherungen 3



Wir bringen uns ein
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Ein Unternehmen mit Tradition...

© LVM Versicherungen 6



...und Zukunft 
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Historie des LVM

� Der Verein bekommt den Namen „Landwirtschaftlicher 
Versicherungsverein a.G.“

� 1955

� 1,5 Millionen Euro Beitrageinnahme, 
� mit der Motorisierung beginnt die Expansion des LVM

� 1950

� Gründung des „Haftpflichtversicherungsvereins für Landwirte der 
Provinz Westfalens“

� 1896
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� Aufbruch in die neuen Bundesländer� 1989

� Umbenennung in „Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster a.G.“

� 1983

� Beginn bundesweiter Vertrieb inklusive West-Berlin� 1969



GesellschaftenGesellschaften

1970 LVM Rechtsschutzversicherungs-AG

1971 LVM Lebensversicherungs-AG

1981 LVM Krankenversicherungs-AG

1984 LVM Grundstücksgesellschaft Kolde-Ring GbR

1985 LVM Grundstücksgesellschaft Aaseehäuser GbR

1995 dibera DV- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH
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1995 dibera DV- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH

1997 Immobilienbeteiligungs-Verwaltungs-GbR, „EURIM-FONDS-LVM“, Münster

2000 FSM Fonds-Service Münster GmbH

2002 Augsburger Aktienbank AG

2002 LVM Pensionsfonds-AG

2002 LVM Rechtsschutz-Service GmbH

2004 LVM Vermittlungs GmbH

2008 IT-Service Münster GmbH (ITSM)



Unsere Bank / unsere Kooperationspartner
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Eckdaten
� Versicherungskonzern mit angeschlossenen Finanzdienstleistungen
� Im Jahr 2007 Beitragseinnahmen von 2,27 Milliarden Euro
� Konzernweit rund 2,97 Millionen Kunden mit 8,9 Millionen Versicherungen
� Zielgruppen

- Private Haushalte
- Freiberufler
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- Kleine/mittlere Betriebe

� Kostengünstiger Versicherungsschutz bei bedarfsorientierter Beratung, 
umfassendem Service und schneller Schadenregulierung

� Finanzdienstleistungsangebote, wie zum Beispiel Baufinanzierung,         
Tages- und Festgeld



� über 2.700 Mitarbeiter/-innen in der 
Zentrale in Münster

� Keine Filialdirektionen

� Fast 2.100 selbstständige 
Handelsvertreter (§ 84 HGB) 
mit eigenen Mitarbeitern/-innen 

LVM Versicherungen – deutschlandweit tätig
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mit eigenen Mitarbeitern/-innen 
als Ansprechpartner vor Ort

� rund 270 angestellte 
Mitarbeiter/-innen im 
Außendienst

� ca. 50 Sachverständige

Quelle: Personalabteilung, Außenorganisation, Stand: 05.04.2008
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Rund um den Reitsport
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Rund um den Reitsport



Rund um den Reitsport

Vorwort

Die Zeiten sind längst vorbei, in denen das Pferd vorrangig für berufliche 
Zwecke, etwa in der Landwirtschaft eingesetzt wurde. Der Umgang mit 
Pferden nimmt immer mehr an Bedeutung zu. 

Die Motive, sich auf einem fremden oder dem eigenen Pferd sportlich zu 
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Die Motive, sich auf einem fremden oder dem eigenen Pferd sportlich zu 
betätigen und mit dem „edelsten unter den Tieren“ umzugehen, sind sehr 
verschiedenartig.

Im Vordergrund steht stets die Freude am Reiten und am Umgang mit dem 
Pferd.



Rund um den Reitsport

Allgemeine Haftpflichtversicherung

� Verschuldenshaftung

� Gefährdungshaftung
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� Haftungseinschränkung
� Gewerblicher Tierhalter
� Tierhüter
� Handeln auf eigene Gefahr
� Mitverschulden des Geschädigten
� Vertraglicher Haftungsausschluss



Rund um den Reitsport

Allgemeine Haftpflichtversicherung

� Einzelfälle

� Halter

© LVM Versicherungen 17

� Halter
� Reitbeteiligung
� Reitlehrer
� Turnierveranstalter



Rund um den Reitsport

Verschuldenshaftung

§ 823 (1) BGB

Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, 
die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen 
widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus 
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widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus 
entstandenen Schadens verpflichtet.



Rund um den Reitsport

Verschuldenshaftung

§ 823 (1) BGB

Beispiel: 

Reiter R unternimmt einen Ausritt mit dem Pferd des Halters H. Da er unter 
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Reiter R unternimmt einen Ausritt mit dem Pferd des Halters H. Da er unter 
Zeitdruck steht nimmt er eine Abkürzung und reitet über einen Golfplatz. 
Durch tiefe Hufabdrucke wird das Grün beschädigt. 
Schadenhöhe 15.000 €.



Rund um den Reitsport

Gefährdungshaftung 

§ 833 (1) BGB

Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die 
Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist 
derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, den Verletzten den daraus 
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derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, den Verletzten den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. 



Rund um den Reitsport

Gefährdungshaftung 

§ 833 (1) BGB

Beispiel:

Reiter R reitet mit dem Pferd des Halters H aus. Im Wald steigt plötzlich ein 
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Reiter R reitet mit dem Pferd des Halters H aus. Im Wald steigt plötzlich ein 
Fasan auf. Das Pferd scheut, buckelt und wirft den R ab. Auf seiner Flucht 
galoppiert das Pferd über einen Golfplatz und hinterlässt tiefe Hufabdrucke 
im Grün. Schadenhöhe 15.000 €



Rund um den Reitsport

Haftungseinschränkungen

Das Pferd hat sich vom Arbeitstier in der
Landwirtschaft mehr und mehr zum Sport-
kameraden entwickelt. 
So kamen plötzlich Personen mit Pferden in 
Kontakt, die die typischen Verhaltensweisen 
von Pferden erst noch kennen lernen und 
erfahren mussten. 
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erfahren mussten. 
Der Kontakt zum Pferd wird in voller Absicht 
z.B. Tierarzt, Hufschmied und Reiter aufgenommen 
und geschieht nicht zufällig. 
Daher bedarf es einer Einschränkung der strengen 
Haftung durch den Gesetzgeber.



Rund um den Reitsport

Gewerblicher Tierhalter

§ 833 (2) BGB

Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier 
verursacht wird, dass dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt 
des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder der Tierhalter bei der 
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des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder der Tierhalter bei der 
Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt 
entstanden sein würde.



Rund um den Reitsport

Gewerblicher Tierhalter

Für die Frage, ob es sich bei dem Pferd um ein Nutztier handelt, ist entscheidend, ob das Tier 
dem wirtschaftlichen Hauptzweck dient, d.h. nicht nur nebenbei oder gelegentlich aus der 
Pferdehaltung Umsätze gezogen werden.

Beispiel:
Der Tierhalter A ist hauptberuflich bei der Post angestellt. Da er auf einem Resthof 
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Der Tierhalter A ist hauptberuflich bei der Post angestellt. Da er auf einem Resthof 
lebt, früher aktiv geritten hat und deshalb noch zwei Stuten hält, hat er sich 
entschlossen, diese in der Zucht einzusetzen. Ein Fohlen kann er für einen 
beachtlichen Betrag verkaufen.



Rund um den Reitsport

Gewerblicher Tierhalter

Lösung:

Die Haltung der Pferde dient dem Hobby und nicht dem wirtschaftlichen 
Zweck, den A zu ernähren. Er ist kein Tierhalter im Sinne des § 833 (2) 
BGB. Ihm steht der Entlastungsbeweis im Schadenfall nicht zu.
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BGB. Ihm steht der Entlastungsbeweis im Schadenfall nicht zu.

An den Entlastungsbeweis stellt die Rechtsprechung strenge 
Anforderungen.



Rund um den Reitsport

Gewerblicher Tierhalter

Werden Pferde auf der Weide gehalten, 
stellt die Rechtsprechung strenge 
Anforderungen an die Weideeinzäunung.

Es muss sichergestellt werden, dass die
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Es muss sichergestellt werden, dass die
Tiere nicht aus der Weide entkommen
können, aber auch, dass Unbefugte in
lebhaften Wohngegenden das Weide-
tor nicht ohne weiteres öffnen können.  



Rund um den Reitsport

Tierhüter

§ 834 (1) BGB

Wer für denjenigen, welcher ein Tier hält, die Führung der Aufsicht über 
das Tier durch Vertrag übernimmt, ist für den Schaden verantwortlich, den 
das Tier einem Dritten in der im § 833 BGB bezeichnenden Weise zufügt.
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das Tier einem Dritten in der im § 833 BGB bezeichnenden Weise zufügt.



Rund um den Reitsport

Tierhüter

§ 834 (2) BGB

Die Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er bei der Führung der Aufsicht 
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat oder wenn der 
Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.
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Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.



Rund um den Reitsport

Tierhüter

§ 834 (2) BGB

Beispiel:
Der PKW-Fahrer F kollidiert mit dem 
Reitpferd (Luxustier) des Halters H, 
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Reitpferd (Luxustier) des Halters H, 
das plötzlich auf die Straße springt. 
Das Pferd ist im Pensionsbetrieb 
untergestellt und konnte entweichen, 
weil die Boxentür vom Mitarbeiter 
nicht richtig verschlossen wurde.



Rund um den Reitsport

Tierhüter

§ 834 (2) BGB

Lösung:

H haftet als Tierhalter aus § 833 (1) BGB
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H haftet als Tierhalter aus § 833 (1) BGB
(Gefährdungshaftung)

P haftet als Tierhüter aus § 834 BGB
( Kann sich bei diesem Sachverhalt aber
nicht entlasten, da er den Ausbruch zu 
vertreten hat) 



Rund um den Reitsport

Handeln auf eigene Gefahr

Zu einem möglichen Haftungsausschluss des Reiters führt die Klärung der 
Frage, ob sich der Reiter mit der Übernahme des Pferdes einer 
besonderen Gefahr ausgesetzt hat.

Als besondere Gefahren gelten:
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Als besondere Gefahren gelten:
� das Zureiten junger Pferde
� die Teilnahme an Spring-, Dressur- und Militaryprüfungen
� die Teilnahme an Fuchsjagden
� selbständige Ausritte im Gelände



Rund um den Reitsport

Mitverschulden des Geschädigten 

§ 254 BGB

Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten 
mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des 
zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, 
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zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, 
inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil 
verursacht worden ist. 



Rund um den Reitsport

Mitverschulden des Geschädigten 

§ 254 BGB

Beispiel:
Erleidet ein Reiter bei einem Reitunfall schwere Kopfverletzungen, so kann 
ihn ein hälftiges Mitverschulden treffen, wenn er beim Ausritt keine gut 
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ihn ein hälftiges Mitverschulden treffen, wenn er beim Ausritt keine gut 
sitzende Schutzkappe trägt.



Rund um den Reitsport

Vertraglicher Haftungsausschluss

Ein ausdrücklicher, vertraglicher Haftungsausschluss zwischen Pferdhalter 
und Reiter ist grundsätzlich zulässig. Dieser muss eindeutig formuliert und 
für den Vertragspartner erkennbar zum Ausdruck kommen. Auch kann der 
Pferdehalter nur seine Haftung für einfache Fahrlässigkeit ausschließen
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Rund um den Reitsport

Einzelfälle

Tierhalter

Halter eines Pferdes ist derjenige, der im eigenen Interesse die Sorge über 
das Pferd übernommen hat, am Wohlergehen des Pferde interessiert ist 
und das wirtschaftliche Risiko des Verlustes trägt. 
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und das wirtschaftliche Risiko des Verlustes trägt. 



Rund um den Reitsport

Einzelfälle

Reitbeteiligung

Durch Absprachen/Vertrag erwirbt die Reitbeteiligung eine selbstständige 
Mithaltereigenschaft an einem Pferd. Die Reitbeteiligung hat die gleichen 
Rechte und Pflichten wie der eigentliche Halter des Pferdes
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Rechte und Pflichten wie der eigentliche Halter des Pferdes

Die Konsequenz daraus ist, dass im Falle der Verletzung der 
Reitbeteiligung durch das Pferd kein Dritter im Sinne der Gesetzgebung 
geschädigt ist. Alle Schäden der Reitbeteiligung sind quasi als 
Eigenschäden zu werten.



Rund um den Reitsport

Einzelfälle

Reitbeteiligung – Besonderheiten beim LVM

Wir geben der Reitbeteiligung den Status des Fremdreiters. 

Diese bedeutet, dass er seine Schadensersatzansprüche, die er aus dem 
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Diese bedeutet, dass er seine Schadensersatzansprüche, die er aus dem 
Schaden durch das Pferd erleidet, nach wie vor gegen den Halter geltend 
machen kann und nicht als Eigenschaden gewertet wird.



Rund um den Reitsport

Einzelfälle

Reitlehrer

Ein Reitlehrer ist verpflichtet, 
Reitschüler vor Schäden zu bewahren. 
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Er haftet nach den Grundsätzen des 
§ 823 BGB (Verschuldenshaftung)



Rund um den Reitsport

Einzelfälle

Turnierveranstaltungen

Ein jeder Turnierveranstalter hat die Voraussetzungen zu schaffen, dass 
vermeidbare Risiken sowohl für Pferde, Teilnehmer und auch Besucher 
nicht entstehen.
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nicht entstehen.

Für ein Organisationsverschulden haftet er aus den allgemeinen 
Haftungsgrundsätzen des § 823 BGB.



Versicherungsfragen 
rund um´s Pferd
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Vielzahl an Risiken

• richtige Auswahl treffen

• existenzbedrohende Schäden

Vielzahl an Risiken

Rund um den Reitsport
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• existenzbedrohende Schäden

• finanzieller Aufwand gegen möglichen Nutzen abwägen



Unterschieden wird nach 

• Gebäudeversicherungen und
• Inventarversicherungen 

Feuerversicherung für landwirtschaftliche 
(pferdehaltende) Betriebe

Rund um den Reitsport

????????????????
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• Inventarversicherungen 
Inventar = nicht fest mit dem 
Gebäude verbunden

Beispiele:
• anzuhängende Arbeitsmaschinen
• Werkstatteinrichtung
• Futtervorräte
• Tiere



Gebäudeversicherung - Worauf ist zu achten ?

Versicherbare Gefahren
Feuer   - Leitungswasser   - Sturm  - Elementar

Ist es sinnvoll alle Gefahren zu versichern ?

Rund um den Reitsport
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Beispiel:
• Leitungswasser  im
Pferdestall oder

• Sturm mit Selbstbehalt



Inventar-Feuerversicherung

Zusammengesetzt aus:
• Tierbestand
• Sport- und Zuchttiere (auch außergewöhnliche Tierwerte)
• Jahresernte (Getreide auf dem Halm und in Gebäuden)
• Wirtschaftsvorräte (Futtermittel, Kunstdünger usw.)

Rund um den Reitsport
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• Wirtschaftsvorräte (Futtermittel, Kunstdünger usw.)
• Betriebseinrichtung
z.B. anzuhängende Arbeitsmaschinen

• Heu- und Strohschober



Besonderheiten bei pferdehaltenden Betrieben

• fremdes Eigentum( Pferde von Einstellern, Sättel, 
Pferdeanhänger usw.)
ist nur über eine besondere Vereinbarung versichert.

Rund um den Reitsport
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Konfliktpotential
• Klarstellung gegenüber dem Einsteller 
• Mitversicherung anbieten



Sattelkammer

Sattelkammer- Einbruchdiebstahlversicherung

• Sattelkammer als solche deklarieren 
• notwendige und abgesprochene Sicherungen einhalten

Rund um den Reitsport
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• notwendige und abgesprochene Sicherungen einhalten

z. B. alle Türen der Sattelkammer sind/werden mit 
bündigen Zylinderschlössern und nicht abschraubbaren
Schutzbeschlägen aus Stahl ausgestattet.



Einbruchdiebstahl

Begriff: 
Wenn der Täter zur Ausführung des Diebstahls in ein Gebäude
oder in einen anderen umschlossenen Raum einbricht, einsteigt,
mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur 

Rund um den Reitsport
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mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur 
ordnungsgemäßen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringt 
oder sich in dem Raum verborgen hält. 

Die einfache Wegnahme, Diebstahl ohne Einbruch ohne 
Gewaltanwendung ist im Regelfall nicht versichert. 



Wichtige zusätzliche Bausteine

•Unterversicherungsverzichtserklärung
durch Versicherer für Gebäude und Inhalt erklären lassen

• Aufräumungs- und Abbruchkosten

Rund um den Reitsport
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• Aufräumungs- und Abbruchkosten
sind Aufwendungen für das Aufräumen der Schadenstätte
einschließlich des Abbruchs von stehen gebliebenen Teilen, 
für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum 
nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

Sehr unterschiedliche Angebote
Sinnvoll bis zur Höhe der Versicherungssumme



Wichtige zusätzliche Bausteine

Mitversicherung von

• Schober / Großballenlager

Rund um den Reitsport
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• Weidetierdiebstahlrisiko

• Transportmittelunfallrisiko bei
lebenden Tieren



Wichtige zusätzliche Bausteine

Betriebsunterbrechungsversicherung (BU) 
• BU sollte für alle versicherten Gefahren gelten,
nicht nur für Feuer

Rund um den Reitsport
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Der Betriebsunterbrechungsschaden entspricht dem 
entgangenen Deckungsbeitrag (= Diff. zwischen Erlös und 
produktionsabhängigen Kosten)

•Unterversicherungsverzicht auch für die BU



Miet – und Pachtverlust

Miet- und Pachtverlust liegen vor, soweit infolge eines 
Ersatzpflichtigen Sachschadens Mieter oder Pächter 
von Räumen (auch Pferdeboxen), berechtigt sind, die 
Zahlung der Miete oder Pacht zu verweigern.

Rund um den Reitsport
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Anteil des Boxengeldes für die Box selbst wird
hierüber ersetzt.
Die Haftstrecke ist unterschiedlich kann aber bis
zu 24 Monate vereinbart werden. 



Prüfen Sie sorgsam!

Ist es wirklich sinnvoll jedes Risiko abzusichern ?

Unterscheiden Sie zwischen 
• wirklich notwendigen – existenzbedrohenden -
• und weniger notwendigen Versicherungen

Rund um den Reitsport
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Die Feuerversicherungzählt zu den notwendigen
Versicherungen, da der materielle Sachschaden und der 
Folgeschaden existenzbedrohend sein können. 



Pferdelebensversicherung

Tierlebensversicherung

Sinnvoll!
Der mögliche Schaden ist aber nicht unbedingt

Rund um den Reitsport
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Der mögliche Schaden ist aber nicht unbedingt
existenzbedrohend. 



Danke

für
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Ihre

Aufmerksamkeit


